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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri
Mitgliedern der gesezzebenden Rathe der helscuschen Republik. -

Band II- Luzern, i?. Horming ih-sy.

Gesezgebung.
Bericht der Csmmiskm: des Senats über

den die Gemeindsbürgerrechte betreffen-
den Beschluß, vorgelegt in der Sitzung
vom -r Februar, von Pfyffer.

Die Commission ist mit den im Considérant Ze-
äußerten Grundsätzen gam einig, nemftch daß die
Hanptgruudlagen, oie das West» der alten Aristokratien
ausmachten, und mit der demokratisch - repräsentativen
Form unvereinbar sind, auf immer abgeschaft werde»,
daß die mksschließlichen Gemeiudbürgcrrechte, in wie
ferne sie der Constitution, der Freiheit und Gleichheit
entgegen find, auf g.hässigni Unterscheidung"!, bcrn
hen, dem Erwerbflriß grosse HinSerinsse entgegen
fttzen. und dem Gcmeiusinn, dem Sinn für das altge
meine Beste, skr die allgemeine Wshlfarth des Va,
terlandes, einen kleinlichen «skalgeist und Jokalmteresse
fiibstituncn, nicht mehr cxistiren sollen, daß äber den-
noch jedes den Gemeinden eigenthümliche Vermögen
durch Gesetze gcfchüzt werden soll.

Worin bcstuhnden nun biete gehässige Unterschied
de? hauptsächlich darin: daß jedem, der nicht in der
Gemeinde bereits ansässig war, der Kauf von liegen
den Gründen durch das Gemeindzugrecht, das jeder
Bürger ausüben konnt«, erschwert wurden daß er
EttiZNgsgelder bezahlen mußte; basier von ollem Antheil
und Genuß von Gemeind- urid Armcngükern ausg--
schlössen war; daß daher die sogenannten Hinlersos.
sea wenn sie durch, eigene GÄuld oder Unglük in Ar-
Milch verßelen, m»t äusserster Harre und oft m-tSche
densreude, weil man fo des Fremden los wurde, aus
der Gemeinde verstoßen, und i» den Ort ihrer Hei-
Math zurükgefchitt wurden.

Ewige dieser Unterschiede ex stiren vermöge der
Constitution bereiis nicht mehr, andere sollen durch
den gegenwärtiger: Beschluß gehoben werden; wird
aber diese Absicht erreicht? Ww wellen bloß den r K

beider ganzen Resolution zur Grundlage dient., zur
Prüfung vorlegen.

In diese,» K wir!) der Grundfaz ftstgcfezt: Daß
à Giüder der Gtamsdev, welche «mler dem Nw

men Bürger, gekauftes, ererbtes oder geschenktes Recht
au Gcmcind- oder Armcngükern hatten, in diesem
Recht u.-gestwt bleiben sollen. In dem 5 5 wird ge»
sagt, baß dieses Recht ausschließlich vorbehalten
seyn soll. Hier bemerke man zuvörderst den Unterschied
zwischen bloß ungestörtem Genuß und ausschließe
tichem Vorbehalt, welcher ausschließliche Vorbehalt
mir den folgenden Bestimmungen des Beschlusses im
Widerspruch ist.

Ist dann zweitens in diesem §., Eigenthum irgend
einer besondern Corporation von wahrem Gemeind«
gut richtig und deutlich unterschieden? Eigenthum
einer Corporation ist das, was aus Geld beitragen
der einzelnen Wieder, die eine Corporation oder Ge«
ftilschaft zu besondern Endzwecken bilden, gekauft oder
erworben worden; Wweindgut scheint bloß das zu
seyn, was zumBehuffeiner Gemeinde, als Gemein«
oc, die einen Theil des Staats ausmacht,
welche allgemeine Gcmeindsausgaben zum Unterhalt
für Arme, für Ortspolizei, für Strassen, Geöäud«
zu besorgen hat, gestiftet und bestimmt ist. Em sod
chcs Gut scheint nicht bloß an den Personen, welche
jezt zufälliger Weise die Gemeinde aüsmachsn, und
an ihre» Nachkommen hafte» zu müssen;, sondern
an der Gemeinde selbst, als Theil des Staats, die
Personen mögen wechsle» oder nicht, sie mögeil-in
geringerer obU grösserer Anzahl seyn; die Güter hin«
gegen, dw von irgend einer Gesellschaft oder Corps«
ration für besondere, von denZweckcn der Gemeinde»»
unterschiedene Absichten gekauft oder erworben, sind
bloß Prwatcigenthum, und zwlw ausschließliches Pri«
oateiaenthnm, über welches die Thkichadcr frei zu
oisponiren. und jeden andern davon aus'.uschliessen
das volle Recht haben. Dieser wesentliche Unterschied
ist in diesem L nicht auseinander gesezt. Was heißt
das: unter dein Râen Bürger? Sind die Güter,
von denen die Rede ist^ für ihre Personen und für
ihre Nachkommen allein, sind sie durch Geldzufchusss
aus ihrem Pri v atvermögen, oder sind sie für die
Gemeinde, und schon aus Gcweindegeldern gekauft
.worden? Sind die A'mrngüker für die dam'nligew
Bürger und ihre Nachkommen allein,, oder sind sie

à dis Armen überhaupt gestiftet worden? Wenn



e-î fur die Armen überhaupt gestiftet worden, muß
nicht der Staat die Aufsicht, so wie die Disposition
über diese Guter haben, weil ihm allein die Sorge
für den Unterhalt und Verpflegung der Armcn ob
liegt, ihm allein obiiegt, durch allgemeine systematic
sehe Anstalten, die sich über ganz Helvetic» erstrecken,
zu erzielen: dag Kinder armer Aeltern zur Arbeit gc-
zogen gesunde und starke Arme Arbeit bekommen,
oder zur Arbeit gezwungen, Aite und Gebrechliche ih
rcn nothdürftigeu Unterhalt finden? Wie kann aber
der Staat diese seine Pflicht erfüllen, wenn ohne Um
tcrschieb von Privat- oder allgemeinen Annenstiftun
gen, Armengut als Gemeingut angesehen, und so der
Aufsicht und der Disposition des Staats entzogen
wird? Wenn der Staat keine Mittel hat, die Armen
zu verpflegen, wie wird dann für die Armen, dicke!-
neu Antheil an den Armengütern haben, und nicht
im Stande sind, sich einzukaufen, gesorgt werden?
Wird nicht ihr Loos eben so bedauernswerrh als vor-
her bleiben, wird nicht der gehässigste Unterschied zwi-
sehen Gemeindsbürgcrn und N.'chrbürgern bleibe»?

Die Commission ist daher cinmülhig der Mei-
nung. daß weil Staatsgut von Gemeindeguk, Gemein
degut von Partikulargut nicht nach deutlichen Grund
satzcn und Merkmahlen unterschieden ist; weil Armem
und Schulgut bloß als Privat» oder als Gemeingut
angesehen wird, über welche lcztere es doch nothwem
big ist, daß besondere Verfügungen in einem beson
dern Gesez gemacht werden, weil eben diese Undent
lichkeit im Beschluß, zu endlosen Streitigkeiten Anlaß
geben könnte, weil endlich der Beschluß den Grund,
satzcn des Considérant nicht entspricht, daß daher der
Beschluß nicht angenommen werden könne.

Senat, 14. December.
(Fortsetzung.)

Bay: Wenn Gelehrsamkeit — und durch tägli-
chen Umgang mit dem Volk erworbne Menschenkennt-
niß sich entzweien, so ist es eben der Fall wie wenn
Kopf und Herz sich trennen; der Tod des Körpers
muß die Folge davon seyn. Nur wenn beide Hand
in Hand arbeiten, kaun das allgemeine Beste durch
sie befördert werden. Mit Reding und Lüthi ist er
über den Mißbrauch der sogenannten Thatsachen ein

verstanden, aber für eine wahre Thatsache ist es noth
wendig, sogleich das Wort zu geben, weil eine solche

der Dffeussioa eine ganz andere Richtung geben kann.

— Er tragt darauf an, zur Tagesordnung zu gehen
und die Discussion fortzusetzen.

Man geht zur Tagesordnung.
Bodmer bemerkt baß gewiß der Beschluß am

Montag Ware verworfen worden; nur um der Petition
von Meilen willen, habe man «ine Commission ange-
ordnet. — Nun soll man doch diese Petition noch

einmal verlesen lassen. Er fügt übrigens bei, was
er auch längst schon gesagt hat: nach der Constitution
sollen wir alle Friedensrichter se»n. — Die Petition
vom Distrikt Meilen wirb vorgelesen. — Bodmer
fügt bei: Die Wichtigkeit derselben werde hoffentlich
jedermann einleuchten ; es sey eine '

wakrhaft' kindliche
Bitte, der mau hoffentlich entsprechen und den Be-
schiuß verwerfen werde; so kindlich hätten sie vor z
Jahren gegen ihre damalige Obrigkeit gesprochen;
und wie sie erhört worden, sey bekannt; er bittet,
daß doch nun nichts ähnliches Mehr geschehe.

Die Fortsetzung der Discussion wird auf morgen
vertaget.

Devevey und Gem hard berichten im Namen
einer Comnusslon über den die Ausgewanderten be-
treffenden Beschluß. Sie rathen zur Verwerfung,
indem der Beschluß ungerecht und inconstitutionell ist
und dem Direktorium richterliche Gewalt crtheiit.

Meyer v. Arb. fügt bei, die Commission habe
gefunden, daß der Beschluß auf der einen Seite frei»
lich scharfe Maaßregeln gegen die ausgewanderte»
Feinde des Vaterlandes enthalte, auf der andern
Seite ihnen aber auch wieder gleichsam Thür und
Thor öffne, um alle ihre Effekten zu verkaufen, ehe
die Resolution könnte vollzogen werden. Die Com-
mission häkle geglaubt, es wäre für einmal besser ge-
Wesen/das Direktorium einzuladen, durch eine Prokla-
mation' in einer gewissen Zeit alle Ausgewanderten
zunlkzurufen, zugleich aber auf der Stelle alle ihre
Güter mit Sequester belegen zu lassen, um ihren
Verkauf zu hindern; für diejenigen, die sich legitim»
ren könnten, würde dieser Sequester wieder gehoben
— so hatte man dann alles Weitere ccmstitucionsinäs-
stg einrichten können.

Fornerod sagt, die Commission sey darüber
eines Sinnes gewesen, daß man Mittel finden müsse,
zu verhindern, daß die Ausgewanderten der Révolu-
tion keine» Schaben zufügen können; allein sie habe
das'Constitutionswidrlge der Resolution nicht verken-
ne» können. Die 2 ersten Artikel würden dem Gesez
rükwirkende Kraft geben; durch den 8ten Art. würde
der oberste Gerichtshof in ein Revolnt onstribuual
verwandelt; und vermöge des Beschlusses müßten auch
die, so mit gültigen Pässen versehen, Helvetic» ver-
liessen, zurükkommen, und sich vor dem ObergerichtS-
Hof stellen.

Lüthi v. Langn stimmt zwar auch zur Verwer-
sung» glaubt aber nicht, daß durch den Beschluß dem
Direktorium richterliches Amt übertragen werde ; die
Verzeichnisse der Ausgewanderten, die sich als Feinde
ihres Vaterlandes gezeigt haben, enthalten noch keine»
Rkchterspruch.

Lüthi v. Sol. kann feine Betruön-ß über den
Beschluß nicht verbergen; es streitet derselbe so sehr
gegen alle Grundsätze des Natur- und Staatsrechts,
daß es unbegreiflich ist, wie bex grosse Räch dazu ge-



langen konnte. Cine Revolution ist dannzumal vor
Handen, «van» ein bisherigerGefellschaftsoeitrag durcd
«inen neuen soll aufgehoben und ersezt werden; die
siegende Parthei kann und soll mit ihren Gesetzen nicht
jurütwirken, «uf die Zeit wo beiden Parthejen noch
miteinander kämpften. — Die Constitution verlaugt
strenge Maaßregeln gegen die, die sich ihrer Emfüh
rung widersetzen würden; — aber von wann an oer
langt sie dieß? nur von der Zeit ihrer Pekanntma-
chung. Nun «st die Constitution aber nicht eher als
am 12 April in Arau förmlich bekannt gemacht und
publizirt worden; alles partielle, was vorher geschehen
ist, kann nicht für jene Bekanntmachung gelten.

Das Direktorium soll 2 Tabellen der Ansgewan-
dertcn verfertigen; die eine derer so sich als Feinde
des Vaterlands gezeigt haben. Wann nun einer das

"Unglük hat auf dieselbe zu kommen — und das Direft
' torium verfährt dabei nach freiester Wiôkàhr — so

muß er sich vor dem Obergerichtshof stellen — er
scheint er nicht, weil er sich vielleicht vor einem revo-
lvtionâren Verfahren fürchtet, — dann soll er ohne
weiters als schuldig angesehen und als solcher bestraft
werden. — Ist dieß nach dem Sinn und Geist der
Constitution gehandelt; ist dieß ein menschliches Vers
fahren? Ich glaube wir sollten mit Unwillen, ohne
weitere D'ftusilon, den Beschluß verwerfen.

Augustin« versichert, sein Patriotismus sch
nicht wenig gegen die Feinde des Vaterlands entrü-
stet; aber wenn es um Gerechtigkeit zu thun ist, dann
müsse er gegen seinen Patriotism aus der Hut seyn.—
Neulich baden wir eine Resolution angenommen, durch
die alle Ausgewanderte aufgelodert wurden, innert 6
Wochen znrükzukommen. — Hier ist nun von zweierlei
Tafeln die Rede, von Verhaftung der Zurülkgekomm-
nen und Hiniveisunq derselben vor den obersten Ge
richtshof. — Der Name Kerker ist schreklich, und eine
Vorladung zu einem Criminaiprozcß, ist eine Emlm
dung auszubleiben — Nicht einmal ist in der Reso>
lution ein freies Geleit zugesagt, welches doch
für Furchtsame wichtig Ware, und welches auch die
Carolina, dieses Werk der Tyrannei, gestattet. — Ver-
fchiedenen hätte man wohl auch erlauben können,
anstatt persönlich, durch Änwalde zu erscheinen. —
Er tadelt noch besonders das Verfahren gegen die,
fo ausbleiben würden, ein Verfahren das sich in die-
ftr Strenge, auch die alten Regierungen nie erlaubten.

Usteri will über die ungeheuren Verletzungen der
Grundsatze der Gerechtigkeit und der Constitution
Welche der Beschluß enthalt, kein Wort mehr verlie-
ren; er theilt in dieser Rükstcht vollkommen die Gc-
siiimmgen, die besonders Lüthi v So!, geäußert hat.
— Wenn indeß, sage er, etwas im Staude seyn kann,
unser Erstaunen über einen solchen Beschluß zu min-
dern, so ist es die B lrachtung, wie ausuelmcnd
schwer es halt, Gesetze gegen Ausgewanderte zu geben,
ohne die Grundsätze der Gerechtigkeit und die Rechte,

des Menschen und des Bürgers z» versitzen. — Wann
wir dem Grund dieser Schwierigkeit nachspüren, so
werden wir ihn ohne Zweifel darin finden, daß die
Auswanderung an sich kein Verbrechen ist ; sie kann
wohl zu einem Verbrechen werden, durch das Gesez;
aber ich glaube in einem wahrhaft freien Staat kann
ein solches Geftz nicht gegeben werden und es ist ein
solcher Eingriff in die Freiheit des Bürgers tbeu so
unnvchig als er nicht zu rechtfertigen ist.

Wenn aber auch alle gerügten Inconstitutionall,
täten sich in dem Beschlußwicht fänden, so müßte ich
denselben dennoch um eines andern Grundes willen,
verwerfen. Dabei kann ich mich freilich auf kein
konstitutionelles Gesez, dagegen aber auf ei» ewiges
Gesez der Menschheit berufen, das zwar noch sehr
allgemein verkannt, aber gewiß einst von allen freien
Völkern wirb angenommen werden; ich glaube nicht
daß die Gesellschaft das Recht bat, eincm ihrer Mit-
glieder das Leben zu rauben. Die Strafen, so die
Gesellschaft verhängt, können mit Hinsicht entweder
auf die Gesellschaft, oder auf den der gestraft w ird,
betrachtet werden. In der lezkern Beziehung kann
nur Besserung des Verbrechers Zwek der Straft seyn,
und diese schließt natürlich Todesstrafe aus. In Be-
ziehung auf die Gesellschaft bleibt Sicherheit allein
der Zwek, den sie durch die Strafe kann erreichen
wollen, und diese wird niemals Todesstrafe erfoder»;
es «st Pflicht des Staats für Anstechen zu sorgen,
wodurch schädliche Glieder der Gesellschaft unschädlich
gemacht werden, ohne ihnen das Leben Zu rauben,
wozu er kein Recht hat. Ich werde niemals zu einem
Gesetze stimmen, welches Todesstrafe verhängt.

Bodm er bezeugt daß er dem Bericht der Com«
mission und auch dem was Usteri gesagt hat, mit
Freuden zuhörte; doch kann er sich der Bemerkung
nicht enthalten, daß die Ausgewanderten wohl meist
aus grossen Familien und vermögende Leute seyn wer,
den; denn Arme bleiben schon im Land; er will gern
den Beschluß verwerfen, bittet dann aber auch für
die, die im Land gefangen sitzen: denn Gefängniß-
straft ist warlich auch Todesstrafe; er hat davon die
Erfahrung gemacht.

Müller stimmt auch zur Verwerfung und fügt
nur noch bei, daß da viele Schweizer oft in Hande-S-
geschäften ins Ausland reisen, der rechtschass.nste
Bürger, durch heimliche Feinde die er etwa hätt«,
auf die unglükiiche Liste, von der der Beschluß spricht,
gebracht werden konnte.

Reding spricht auch kür die Verwerfung und
macht auf den Einfluß aufmerksam, denn ein vom
Direktorium verfertigtes Verzeichniß von Feinden des
Vaterlands, auf den Richrer haben könnte, oder wie
bei Lossprechung solcher, die sich auf dem Verzeichnisse
befänden, das Direktorium als falscher Angeber er,
schiene. Bodmers Bitte für durch Fanatismus Vcr-
führte, die seit so vielen Wochen im Kerker schwach,



tien, stimmt er von Herzen bei, obgleich er Wohl
Weiß daß ver Senat darauf keinen Einfluß haben kam'.

Laflechere will über d-n Beschluß nichts weit:r
sasc»; er wünscht aber daß der Senat sich, ehe ein
neuer Beschluß über diesen Gegenstand kommt, mit
der sehr delikaten Gesezgcbung gegen Auswanderung
näher beschäftigen und dazu d:e"B. ttsteri und x»'»ch»

v. Sol. beaufteaZcn möchte, ein Gutachten abzufassen.
Bay findet, der revolutionäre Beschluß sey zur

Ehre des Senats bereits hinlänglich widerlegt^ 'ein

besserer, glaubt er, könnte w abgefaßt werden, daß
das Kapitalvermögen der Ausgewanderte» die nach

sichern Anzeigen sich als Feinde d°s Vaterlands be-,

tragen, mit Sequester belegt. 2) Di'stlben unter Z i
sicherm,« sichern Geleites, peremtorisch vor dem ober-'
sien Gerichtshof zu erscheinen, eingeladen würden.
So könnte der Zwek des gegenwärtigen Beschlusses
ohne Verstoß gegen Gerechtigkeit und Menschlichkeit
erreicht werden.

Cr a uer stimmt auch zur Verwerfung; indeß muß
er doch bemerken, daß e6 Auswanderungen giebt, die
wirklich Verbrechen sind; auch Laflecheres Antrag kann
er nicht beistimmen, weil sich der Senat nicht soll
»nfluenziren lassen.

Zäslin v-rwirft den Beschluß und möchte durch
cm: Commission die VerwerfungSgkünde zu Papier
bringen und in das Protokoll aufnehmen lassen.

Fornerod erklärt daß auch Bays Antrag nicht
annehmlich wäre, da noch kein Gcscz gegen Emizra-
tion und also auch keine Emigrirtc vorhanden sind.

Der Beschluß wird mit grosser Stimmenmehrheit
verworfen

Grosser Rath, 21. Januar.
Präsident: Graf.

Der Regierungsststthalter von Luzern zeigten?, daß
er den Bericht von» frankischen Kommandanten erhalten
habe, daß heute das Andenken des Todes des lezten
Königs von Frankreich mit einer Kanonade werde gee
feiere werden.

In die Baukommission werden Legler undBlat-
mann für 2 abwesende Mitglieder geordnet.

Custor crhc.it für ro Tage Urlaub.
Z i n: r» e r m a n n im Namen einer Kommission legt

folgendes Gutachten vor:

Au d e n S e n at. -

In Erwägimg daß die Gemeinde Bettwyl im Die
strikt Sarmenstorf, Canton Baden, schon sett langer
Zeit eine eigne Caplaney, und daher eine hinlänglich
große Kirche mit Wohnung fur einen Pfarrer besich;

In Erwägung daß diese Gemeinde mehrere him
dert Seelen enthaltet, und bis dahin gezwungen war
3/4 Stunden weit einen s.hr beschwerlichen Weg zuritt-
zulegen, um ihren Gottesdienst halten zu können, und

diese Entfernung von Sarmenstorf, wohin sie kirchgS
hörig war, auch noch in Rüksicht der Schule» mehrere
Unbequemlichkeiten für diese Gemeinde nach sich zog ;

In Erwägung endlich, daß diese Gemeinde sich an-
bietet, eine angemeßne Besoldung aus ihrem eignen
Euch für einen Pfarrer niederzusetzen, hat der große
Rath, nachdem er die Urgenz erklärt

Beschlossen:
1. Die Caplane» zu Bettwyl soll in eine ordcntli-

che Pfarre «mgesckassen werden.
2. Das Vollziehungsdirekrorium ist eingeladen, die

Aufsicht zu haben, daß von dieser Gemeinde das nöthtz
ge Einkommen fur den Pfarrer versichert werde.

Fierz untcrstüzt dieses Gutachten mit um desto
mehr Vergangen, da diese Gemeinde eine der patriotic
scher» dieses Kantons ist, und sich dem nnzlüttichen Zw
ge gegen die Franken nach Heglingen wiedersezte, wozu
ihr Caplan Vieles beitrug. Ackermann folgt ganz
Fierz's Antrag und Bemerkungen, und freut sich über
die Religicnsiiebe dieser Gemeinde. Zugleich fodert er
Ehre der Sitzung für den Abgeordneten dieser Gemeinde.
Das Gutachten der Kommission wird angenommen, und
über Ackermanns lezten Antrag geht man zur Tagcsord,
nung.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal verlesen
und in Berathung genommen:

An den Senat.
In Erwägung twß es nothwendig sey, durch ein

besonders Gcsez zu bestimmen, welches in Civilsachen
das Personalforum derjenigen Bürger sey, welche aus
allen Theilen der Republik zusammen berufen worden,
um die höchsten Gewalten zu bilden, oder andere offene-
iiche Stellen zu übernehmen und welche sich von Hause
begeben, um ihre Aemcer anzutreten, weil nur allein in
dieser Rüksicht die Constitution und die vorher bestem-
dene Gesetze einigen Zweifel laßen;

In Erwägung daß diese Zweifel zu vieler Schwie-
ngkeit Anlaß geben, und dem Laufe der Gerechtigkeit
hinderlich seyn könnte»» ;

In Erwägung daß ein Bürger nothwendiger Weise
seinen nothwendigen Wohnsiz, und folglich auch sei,»

Hcrsonalformn an dem Orte hat, welchen das Gesez
und seine Pflichten zu seinem Aufenthalt bestimmen, daß
es überdies äußerst schwicrig, ja ungerecht ware, sich

von diesem Grunds«; zu entfernen,

hat der große Nach beschlossen:

1. Die Glieder der obersten Gewalten der Republik,
und alle übrige öffentliche Beamte, sind uns bleiben,
so lange sie ihre Stellen bekleiden, in Civil-Personal--
fachen vor dem Gericht derjenigen Gemeinde verantwort-
itch, welche zum Aufenthalt ihnen angewiesen ist.

In allen übrigen bürgerlichen Fallen sollen die >.f-



fmklicheìl Team'ttn, zufolge dem K. 4z der CoRstituiisn,
von demjenigen Gericht belangt werden, welches die
Gesetze und Gebrauche eines jeden Cantons für solche
Falle bestimmen.

3. Diejenigen öffentlichen Beamten, welche in ih-
rem echnaligen Wohnort ein Handelshaus beibehalten,
sollen fur dasjenige was ihre Handlungsgefchäfte an-
geht, an demjenigen Orte belanget werden, wo ihr
HandlungshanS bestehet.

4. Diejenigen öffentlichen Beamten, welche vonih-
ren Steilen austreten, finden ihrersies Domizilium wi-
der, und haben die nämlichen Fähigkeiten, wie jeder
andere Bürger, der nach dem §. 28 der Constitution da-
selbst wohnhaft doinijiüert ist.

§. 1. Anderwerth will statt in Civile und Per-
sonalfallen, setzen, in Civil - Pcrsoualfàn weil Sie
Criminalfalle auch Personalsalle sind, weiche aber hier
nicht miibegriffcn seyn sollen. Der s. wird mit dieser
Verbesserung angenommen.

§.2. Ackermann will, wegen den allmahligen
Verbesserungen, welche mit den Gesetzen vorgenommen
werden könnten, das Wort allgemeine Gesetze
durchstreichen. Deslois vertheidigt das Gutachten,
weil er Ackermanns Bemerkung unbedeutend findet.
Ackermann beharrt, weil es zu lange dauern wird,
bis wir allgemeine Gesetze haben werden. Ander-
werth schlägt eine Ackermanns Antrag entsprechende
Abfassung vor, welche angenommen wird.

§.3. Anderwerth findet diesen K. ganz über-
flüssig, weil sich seine Bestimmung schon in den vori-
gen K§. hinlänglich vorfindet. Schlumps glaubt,
wir seyen der Deutlichkeit des Gesetzes wegen schuldig,
diesen K. beizubehalten. Custor ist gleicher Meinung,
will aber neben der Handlung auch noch, das Wort
Haushaltung beifügen. Deslois vertheidigt den §.
und stimmt Custors Zusa; bei. Anderwerth beharrt
auf seiner Einwendung, weil nur persönliche Anklagen
vor den Civilrichter des Wohnorts der obersten Auto?
ritäten geh t ren, und es sich also von selbst versteht, paß
dergleichen Anklagen an dem sonstigen Wohnort betrie
den werden müssen. Schi umvf deharrt auf seinen
Antrag mit Custors Zusaz. German» unterstüzt Au-
denverths Einwendung. Nücs stimmt zum Gutach-
ten ok eisaz, weil selbst das Wort Haushaltung
die Sa^e verwirren und den iten §. dieses Gutachtens
umwerfen wurde. Perig he stimmt ganz Custorn bey.
Elmlinger ist auch Custors Meinung, und glaubt,
wann Nüce einige Haushaltuugskenntnisse hätte, so

würde er nicht dagegen Einwendungen gemacht haben.
Secret an bemerkt, daß eigentlich die gröste Verwir-
rung in dieser Berathung sey: die Haushaltung eines
Repräsentanten ist dem neu §. zufolge da, wo er woh-
«en muß, also wann die Familie eines Repräsentanten
eine zweite Haushaltung hat, so geht diese den gegen-
wattigen Fall nichts an, und Custors Beisaz kann also

nicht statt haben: übrigens ist die ganze Tache leicht
zu erklären, tmil alle dergleichen Sachen, die vermit-
telst einer zweiten Haushaltung einen Repräsentanten
allenfalls Mittelbar angehen könnten, weit unmittelba-
rer die Personen, welche jene Haushaltung führen,
angehen, und also diese Gegenstände unser Gesez, w»
nur von persönlichen Anklagen die Rede ist, gar nichts
angehen: er stimmt also für den §. ohneZnsaz. Custor
beharrt, doch will er dem Wort Haushaltung das Wort
dorrige Haushaltung unterschieben. Deslois behar-
ret auf dem Gutachten, welches ohne Abänderung an-
genommen wird.

§. 4. Anderwerth glaubt, dieser Z gehöre gar
nicht hicher, und wenn man allenfalls etwas bestimme»
wollte, so müsste gesagt werden, daß ein solcher Be-
ainter nach Abtretung seiner Stelle, wieder seinen ge-
wohnlichen Richter erhält. Custor vertheidigt den L.

weil sonst ein Beamter der abwesend war, leicht von
den Ilrversamuiluügen durch e ne Misdeutung des 28ste»
§. der Lonssttutwn ausgeschlossen werden kann. Se-
ere tau stimmt Custorn bei, schlage aber eine verbes-
secte Abfassung des §. vor. Deslois stimmt Secre-
tan bei. Lacoste will alle öffentliche Beamte in die-
sen §. aufnehmen. Sccretans und Lacoftens Anträge
werden angenommen.

Das Vollziehungsdirektorium fodert Beschleuni-
gung der Bestimmung des Salzpreises. Anderwerth
fodert in 3 Tagen ein Gutachten von der Sa'zkominis-
sion. Gysenvörfer fodert Ergänzung der Kommission,
welche gestern di ' nöthigen Berichte zur Fortsetzung ih-
rer Arbeiten erhalten hat. Custor folgt, bittet aber,
daß man dem Volk seine Suppe» nicht versalze.
Deslois stimmt Custorn bei. Anderwerths An-
trag w'rd angenommen und der Kommission Bonder-
flu he beigeordnet.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal verle-
sen und in Berathung genommen:

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß es bei der Umänderung eines

Föderativsysiems in das System der Einheit, bei der
Umschaffung meist aristokratischer Republiken in eine
demoirsrifthe und representative Verfassung, wichtig ist,
daß die gesezgebenden Rathe vorzüglich bedacht seyen,
die Häuptgrundlagen, worauf die alte Verfassung be-

ruhctr, aus dem Wege zu räumen.
In Erwägung, daß die Bürgerrechte eine der

wichtigsten dieser fehlerhaften Grundlagen war, welche
sich jedem Begriffe der Einheit entgegen sezten, und
den hohen Drang zum allgemeinen Wohl unterdrük-
ten, indem sie den Helveticr nur an ein kleines Lokal
fesselten, seine Anhänglichkeit fur das Vaterland be-
schrankten sein Interesse vereinzelten, seinen Wirkungs-
kreis verengten, ustd oft sogar seinem Erwerbsfieiß
grosse Schwierigkeiten in den Weg legren.

In Erwägung ferner, daß die Grundsätze der
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Constitution^ der Freiheit und Gleichheit durchaus einelzwek gestifteten Gemeindguts nicht dazu hinreichen
bessere Ordnung über diesen Gegenstand gebieten, und sollte, weil er selbige wie der leztere benutzen kann,
bast es nothwendig ist, jeden helvetischen Bürger um ' —
gesäumt in den Genuß der unschàzbaren Vortheile der
neuen Verfassung zu setzen.

In Erwägung aber, daß jede Gemeinde eigen-
thümliches Vermögen besizt, welches durch die Ge-
setze gesichert werden soll.

Hat der grosse Rath beschlossen:
K i. Die Glieder der Gemeinden, welche unter

dem Namen Bürger, gekauftes, ererbtes oder gescheut-
tès, Recht an Gemeind - oder Armengütern hatten,
bleiben in diesem Recht ungestört.

z. B. für den Unterhalt von Strassen und Brücken,
Pflaster, öffentliche Brunnen, Jeueranstalren, Schulen
u. d. g.

§ y. Es ist durchaus demjenigen Theil der Ge«
meinde, der die Antheilhaber des Gemeind- und Ar-
menguts ausmacht, nicht gestattet, irgend einen Ein-
wohner, der kein Antheilhaber des Gemeind - und
Armenguts ist, aus welchem Vorwand es auch seyn
mochte, aus der Gemeinde zu vertreiben.

§ 10. Für jede Gemeinde soll die Summe des
Emkaufgelds für das Antheilrecht am persönlichen

S 2. Ucverall, und besonders in den Städten, Gemeingut und Armenanstalten, zum voraus bestimmt
welche sich die Souvcrainität anmaßten, sollen dieje-
nigen Güter, welche dem Staat gehören, genau von
den eigentlichen Gemeindgütern unterschieden werden.

è g. Derjenigen Gesellschaft in jeder Gemeinde,
welche bisdahin unter dem Namen der Bürgerschaft
die Pflicht der Unterhaltung und Unterstützung ihrer
Armen oblag, soll diese Pflicht noch ftrner obliegen.

§ 4. Die ehemaligen Gemeinds - oder Ortsbür-
Zerrechtt bestehen von nun an durchaus in nichts wei-
ter, als was ihnen diese ersten drei Artikel einräumen,
alle übrigen mit dem Begr-f von Bürgerrechten bisher
verknüpfte Vorzüge und Rechte, sind und bleiben von
nun an zernichtet und aufgehoben.

î 5- Jeder, welcher nach dem :y und 20 Artikel
der Constitution ein helvetischer Staatsbürger ist,

und festgesezt werden.
§ li. Dieses Einkaufsgeld soll mit dem Werth

der Gemein - und Armengüter im Verhältniß stehen,
an welche der einkaufende Bürger durch diesen Einkauf
Anspruch bekommt.

§ 12. Jede Gemeinde, welche Gemeind - und Ar-
mengut besizt, muß einen jeden helvetischen Staats-
bürger zum Antheilhaber dieses Gemcind-und Armen-
guts annehmen, sobald er solches fordert, und das
bestimmte Einkaufsgeld baar ausbezahlt, und sich in
dem Gemeindsbezirk haushäblich niederlaßt.

K lg. In denjenigen Gemeinden, in welchen das
Armengut von dem Gemcindgut getrennt ist, soll es

jedem helvetischen Bürger freistehen, sich nur in das
leztere einzukaufen, jedoch unter den gleichen Bedin-

kann in der ganzen helvetischen Republik ungehindert^ gungen, wie sie im 12. Art. bestimmt werden
«n jedem Ort, ohne sogenanntes Einzugs- oder Ein- § ig. Es bleibt einer solchen Gemeinde unbenom-
rrittsgeld seinen Erwerb suchen und treiben, sich nic-jmen, das Antheilrecht an ihren Gemeind- und Ar-
verlassen und ankaufen, er genießt als Einwohners mengütem jedem helvetischen Bürger zu schenken, oder

durchaus die nämlichen Rechte wie die Antheilhaber! um einsn geringeren als den bestimmten Ankaufspreis
der Gemeind- und Armengüttr, diejenigen Rechte.zu ertheilen.
ausgenommen, welche diesen leztern in den dreien
-ersten Artikien ausschließlich vorbehalten sind.

§ 6. Jeder helvetische Bürger, der sich in einer
Gemeinde niederlassen will, muß die Anzeige davon
der Munizipalilàt dieser Gemeinde eingeben, welche
verpflicht; t ist, dieselbe in semer Gegenwart ins Pro-
tokoll zu tragen, damit er in solcher Gemeinde nach
Verlauf von fünf Jahren zu der Ausübung der poli-
tischen Bürgerrechte fähig sey.

§ 7. Er soll nicht gehalten seyn, irgend eine

Weisteuer zur Verpflegung der Armen der Gemeinde
wo er sich aufhält, oder der Verwaltung der Gemeind-
und A-mengüttr derselben zu leisten, im Fall eine
solche Beisteuer unter den Antheilhabern der Gemeind-
und Armengüttr statt findet.

§ 8. Hergegen soll jeder Bürger in der Gemeinde,
die er bewohnt, alle Beschwerden, in gleichem Ver-
hältniß wie die Antheilhaber des Gemeindguts tragen
helfen, die für öffentliche Anstalten in dem Falle auf-
gelegt werden, wenn der Abtrag des zu diesem End-

(Die Fortsetzung folgt.)

Litterarische Gesellschaft des

Kantons Lnzern.
Acht« Sitzung, 4- Februar.

Präsident: Pfyffer.
Es wird ein Brief der litterarischen Gesellschaft

von Zürich, mit der Anzeige ihrer Mitglieder, vorqelgt.
B. Höpfn er in Bern, sender nachfolgende Frage

ein, die er als Preisfrage von der Gesellschaft aus-
geschrieben wünscht:

Durch welche Mittel, seye es durch Gesetze von
der Regierung, oder durch provisorische Maaßregeln,


	Gesezgebung

